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1.  Vertragsgegenstand 
Gegenstand dieses Vertrages ist die Inanspruchnahme von Electronic-
Banking-Leistungen der Sparkasse auf der Basis der Weitergabe von
PC-Software zur Nutzung durch den Kunden.  
  
2. Vertragsausführung 
Der Kunde erteilt der Sparkasse Aufträge für die Durchführung von
Datenverarbeitungs-Dienstleistungen oder die Ausführung von
Zahlungsaufträgen. Im Rahmen der Terminvereinbarung sind die zur
Ausführung der Arbeiten erforderlichen Daten der Sparkasse rechtzeitig
zuzuleiten. 
  
3.  Leistungsumfang 
  
3.1 Bereitstellung 
Zur Erfassung und Verwaltung von Zahlungs- und anderen
Verarbeitungsaufträgen stellt die Sparkasse die in der Bestellung genannte
Software zur Verfügung. 
  
3.2 Datenübermittlung 
Der Kunde erstellt Datensätze lt. Beschreibung der Software und überträgt
diese im XML-Format online an die Sparkasse zur weiteren Verarbeitung.

4.  Hinweise zur Installation durch die Sparkasse 
  
4.1 Verantwortung 
Der Kunde trägt selbst die Verantwortung für die aktuelle Datensicherung in
geeigneter Form, die auch eine zeitnahe und wirtschaftlich vernünftige
Wiederherstellung der Daten gewährleistet. 
  
4.2 Funktionalität 
Der Kunde verpflichtet sich, sofort nach der Installation aller bisher
eingesetzten Programme noch bei Anwesenheit des Sparkassenberaters
auf Funktionalität zu prüfen und evtl. Schäden sofort dem
Sparkassenberater mitzuteilen. Evtl. spätere Reklamationen können nicht
mehr berücksichtigt werden. 
  
4.3 Virenfrei 
Die Sparkasse verpflichtet sich virenfreie Datenträger zur Installation zu
verwenden. Der Kunde kann über ein Virenprogramm die Datenträger vor
der Installation prüfen. 
  
5.  Sonstige Vereinbarungen 
Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der
Sparkasse, welche in den Kassenräumen der Sparkasse zur
Einsichtnahme ausliegen oder dem Kunden auf Wunsch zur Verfügung
gestellt werden, sowie der Softwarelizenzvertrag und die
Nutzungsbedingungen des Software-Herstellers.  
  
  
 


